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Antrag

des Landes Rheinland-Pfalz

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des nationalen Rechts an
die Reform des Gemeinsamen Europaischen Asylsystems
(GEAS-Anpassungsgesetz)

Punkt 61 a) der 1049. Sitzung des Bundesrates am 22. November 2024

Der Bundesrat moge zu dem Gesetzentwurf gemif3 Artikel 76 Absatz 2 des Grund-
gesetzes wie folgt Stellung nehmen:

Zu Artikel 2 Nummer 81 Buchstabe b (§ 78 Absatz 9 AsylQG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu priifen, ob § 78 Ab-
satz 9 AsylG-E mit Unionsrecht vereinbar ist.

Begriindung:

Nach Artikel 68 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2024/1348 hat ein Antragsteller oder
eine Person, der der internationale Schutz entzogen wurde, der oder die einen weiteren
Rechtsbehelf gegen die Entscheidung iiber einen ersten oder einen weiteren Rechtsbe-
helf einlegt, kein Recht auf Verbleib im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats, es sei denn,
das Gericht erlaubt auf Antrag des Antragstellers oder der Person, der der internatio-
nale Schutz entzogen wurde, oder von Amts wegen, wenn der Grundsatz der Nichtzu-
riickweisung geltend gemacht wurde, dem Antragsteller oder Person, der der internati-
onale Schutz entzogen wurde, zu bleiben. Mit Artikel 2 Nummer 81 Buchstabe b soll
nun ein neuer § 78 Absatz 9 AsylG-E eingefiihrt werden, nach dessen Satz 1 mit dem
Antrag auf Zulassung der Berufung ein Antrag nach Artikel 68 Absatz 7 der Verord-
nung (EU) 2024/1348 als gestellt gilt; mit der Entscheidung iiber die Zulassung der
Berufung hat das Oberverwaltungsgericht auch iiber den Antrag nach Artikel 68 Ab-
satz 7 der Verordnung (EU) 2024/1348 zu entscheiden. Nach Satz 4 des neuen § 78
Absatz 9 AsylG-E ist die Abschiebung bei rechtzeitiger Antragstellung vor der ge-
richtlichen Entscheidung nicht zuléssig.

Diese Regelung begegnet unionsrechtlichen Bedenken, soweit einerseits die Entschei-
dung tlber den vorldufigen Verbleib nach Artikel 68 Absatz 7 der Verordnung (EU)
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2024/1348 und diejenige liber die Zulassung der Berufung verkniipft werden und an-
dererseits bei rechtzeitiger Antragstellung bis zur Entscheidung des Oberverwaltungs-
gerichts ein Abschiebeverbot besteht. Denn damit entfaltet bereits die reine Antrag-
stellung eine aufschiebende Wirkung. Dies ist indes in Artikel 68 der Verordnung
(EU) 2024/1348 ausdriicklich nur fiir das erstinstanzliche Verfahren vorgesehen. Eine
aufschiebende Wirkung und damit ein Abschiebeverbot entfaltet hier die Einlegung
des Rechtsbehelfs (Absatz 2) bezichungsweise in den Konstellationen des Absatzes 3,
in denen kein Recht auf Verbleib nach Absatz 2 besteht, eine fristgerechte Beantra-
gung des vorldufigen Verbleibs (Absatz 4, Absatz 5 Buchstabe d Doppelbuchstabe ii)
bis zur Entscheidung des Gerichts. Solche Regelungen fehlen in Absatz 7.

Nach diesem ausdifferenzierten System in Artikel 68 der Verordnung (EU) 2024/1348
diirfte vieles dafiirsprechen, dass ein ,,Recht auf Verbleib* im Instanzenzug eine An-
ordnung des zustdndigen Gerichts voraussetzt und die Antragstellung allein kein Ab-
schiebungsverbot begriindet. Selbst wenn man davon ausginge, dass den Mitgliedstaa-
ten ermoglicht werden muss, eine Regelung zu treffen, welche die wirksame Inan-
spruchnahme des ,,Rechts auf Verbleib* nach Artikel 68 Absatz 7 der Verordnung
(EU) 2024/1348 vorsieht, begegnet jedenfalls die Regelung in § 78 Absatz 9 AsylG-E
erheblichen unionsrechtlichen Bedenken. Durch die Verkniipfung der Entscheidung
iiber den vorldufigen Verbleib nach Artikel 68 Absatz 7 der Verordnung (EU)
2024/1348 und derjenigen iiber die Zulassung der Berufung wird es dem Oberverwal-
tungsgericht unmoglich, die Entscheidung iiber den vorldufigen Verbleib zeitnah nach
Antragseingang zu treffen und damit das Abschiebeverbot auch zeitnah zu beenden.
Vielmehr kann sich das — in Artikel 68 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2024/1348
nicht vorgesehene — durch die Antragstellung ausgeloste Abschiebeverbot tiber mehre-
re Monate hinziehen, bis das Gericht liber den Antrag auf Zulassung der Berufung und
damit auch tliber den Antrag auf vorldufigen Verbleib entscheidet. Damit wird letztlich
auch das Ziel der Asylverfahrensverordnung, die Asylverfahren zu beschleunigen,
konterkariert.



	Der Bundesrat möge zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung nehmen:

